
 

 

 

  

   
 

ELEKTRONISCHE VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG FÜR 
PRIVATEINLADUNGEN 

 

 

 

Benötigte Unterlagen: 
 

- Aktuelle Meldebestätigung 

 

- Aktueller Einkommensnachweis des Einladers 
Bei unselbständig Erwerbstätigen: Lohn-/Gehaltszettel der letzten drei Monate 
Bei selbständig Erwerbstätigen: Einkommenssteuerbescheid und/oder Einnahmen- 
Ausgabenrechnung, bei Pensionisten: Pensionsbescheid 

- Sonstige Einkünfte  
Bescheide über: Beihilfen des Landes (Kinderbeihilfe, Wohnbeihilfe) Kinderbetreuungsgeld, 
Karenzgeld oder ähnliches, im Original mitzubringen  

 

- Reisepass des Einladers im Original  

 

- Nachweis der ortsüblichen Unterkunft des Einladers 
Kopie des Mietvertrages, Mietbestätigung (z.B. bei Dienstgeberwohnungen) oder aktueller 
Grundbuchsauszug  
 

- Nachweis über eventuelle Kreditrückzahlungen und regelmäßige 
Zahlungen des Einladers (aktueller Monatskontoauszug, nicht älter als 1 
Monat) Bankbestätigung des Kreditinstitutes wird immer benötigt, auch wenn Sie keinen Kredit haben. 

 

- Kopie des Reisepasses der einzuladenden Person/des Visumwerbers 

 

- Genaue Adresse des Visumwerbers im Heimatland 

(Straße/Nr., Postleitzahl, Ort/Stadt) 

 

- Einladungszeitraum (Beginn und Ende) 
 

- Angabe der österr. Botschaft, bei der der Visumantrag gestellt wird 
 

Die Erstellung der Elektronischen Verpflichtungserklärung ist nur nach 
TERMINVEREINBARUNG möglich. 

 

 Mit Hauptwohnsitz in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch bei der 
Landespolizeidirektion für Vorarlberg - Tel. Nr. 059133/80 2604 
 

 Mit Hauptwohnsitz in Bludenz bei der Polizeiinspektion Bludenz,  
Tel. Nr. 059133/8100 100 oder PI-V-Bludenz@polizei.gv.at 

 
Amtszeiten: Montag bis Freitag von 08:00 bis 11:30 und von 12:30 bis 15:30 Uhr 

mailto:PI-V-Bludenz@polizei.gv.at

